
  

  

Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

12.05.2020 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 27.05.2020 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur "Satzung der 

Stadt Halle (Saale) zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets 
der Erweiterten historischen Altstadt auf Grund seiner städtebaulichen 
Gestalt (Erhaltungssatzung Nr. 59)" (VII/2019/00606) 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Satzung der Stadt Halle (Saale) zur Erhaltung der 

städtebaulichen Eigenart des Gebiets der „Erweiterten historischen Altstadt“ auf Grund 
seiner städtebaulichen Gestalt einschließlich des Lageplans mit Umgrenzung des 
Geltungsbereichs und der Flurstücksliste (Erhaltungssatzung Nr. 59) mit folgenden 
Änderungen: 

a. Erweiterung des Geltungsbereiches um die südliche Spitze der 
Klaustorvorstadt bis zum Mühlgraben und der Herrenstraße 
(siehe Skizze 1), 

b. Erweiterung des Geltungsbereiches um das westliche Charlottenviertel 
in der Begrenzung Charlottenstraße, Augustastraße, Martinstraße (siehe 
Skizze 2), 

c. Erweiterung des Geltungsbereiches um den Abschnitt Große Steinstraße 
zwischen der Einmündung Zinksgartenstraße/Schimmelstraße und 
Joliot-Curie-Platz (Skizze 3). 

 
2. Die Begründung und der Leitfaden zur Anwendung werden in der vorgelegten Fassung 

vom 28.01.2020 ergänzt um die Änderungen aus Beschlusspunkt 1 gebilligt. 
 
gez. Dr. Inés Brock   gez. Melanie Ranft 
Fraktionsvorsitzende   Fraktionsvorsitzende 
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Melanie Ranft 
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Begründung:  
 
Die Erweiterungen entsprechen einer logischen Abgrenzung und Abrundung des im Entwurf 
der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Geltungsgebietes. Es handelt sich dabei um wichtige 
Entwicklungsgebiete mit stadtbildprägenden, historischen Gebäuden und sie sind 
wesentliche Bestandteile der gewachsenen Altstadtstruktur. 
 
Skizze 1: südliche Spitze der Klaustorvorstadt 

 
 



   

Skizze 2: westliches Charlottenviertel 

 
 



   

Skizze 3: Große Steinstraße 
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